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Bescheid 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über den Vorlageantrag der Bw, vom 2. August 2012 

bezüglich des Bescheides des Finanzamtes Wien 4/5/10 vom 12. Juli 2011 betreffend 

Abweisung eines Antrages auf Gewährung der erhöhten Familienbeihilfe entschieden: 

Der Vorlageantrag wird gemäß § 273 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl 

Nr. 1961/194 idgF, als unzulässig zurückgewiesen. 

Begründung 

Es war von folgendem aktenkundigen Sachverhalt auszugehen: 

Mit Berufungsentscheidung vom 8. November 2011 (RV/2457-W/11) hat der Unabhängige 

Finanzsenat die ursprüngliche Berufung der nunmehrigen Antragstellerin gemäß § 273 Abs 1 

BAO als nicht fristgerecht eingebracht zurückgewiesen. 

Gemäß § 97 Abs 1 lit a BAO erfolgt die Bekanntgabe von schriftlichen Erledigungen durch 

Zustellung. 

Die aktenkundige Übernahme jener Berufungsentscheidung erfolgte am 16. November 2011, 

weshalb von einer rechtmäßigen Zustellung ausgegangen werden kann und das ursprüngliche 

Berufungsverfahren durch Bekanntgabe der Berufungsentscheidung beendet wurde. 

Gemäß den §§ 273 Abs 1 lit a iVm § 276 Abs 4 zweiter Satz BAO hat die Abgabenbehörde 

einen Vorlageantrag durch Bescheid zurückzuweisen, wenn der Vorlageantrag nicht zulässig 

ist. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&gueltig=APPDAT&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=273&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&gueltig=APPDAT&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=273&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&gueltig=APPDAT&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=97&dz_VonAbsatz=1&dz_VonLitera=a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1006900&ida=BAO&gueltig=APPDAT&hz_id=1006900&dz_VonParagraf=276&dz_VonAbsatz=4
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Da das Berufungsverfahren zur GZ RV/2457-W/11 mit Zustellung der diesbezüglichen 

Berufungsentscheidung am 16. November 2011 abschließend beendet wurde, ist der nunmehr 

verfahrensgegenständliche Vorlageantrag schon deshalb nicht zulässig. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Wien, am 13. September 2012 


